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§ 1 Zweck der Vereinbarung 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt diese Vereinbarung als eine Maßnahme 
zur Qualitätssicherung auf der Grundlage von § 137 Abs. 1 Nr. 2 SGB V, mit welcher die 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Versorgung von Früh- und Neugeborenen in der 
Bundesrepublik Deutschland gesichert werden soll.  

(2) Zu diesem Zweck definiert diese Vereinbarung ein Stufenkonzept der neonatologischen 
Versorgung und regelt die Anforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der 
versorgenden Einrichtungen.  

(3) Eine Versorgung von Früh- und Neugeborenen darf nur in einer Einrichtung erfolgen, 
welche die Voraussetzungen der jeweils einschlägigen Versorgungsstufe nach Anlage 1 er-
füllt.  

 

§ 2 Ziele des neonatologischen Versorgungskonzepts 

Die Ziele des neonatologischen Versorgungskonzepts dieser Vereinbarung umfassen:  

1. die Sicherung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Versorgung aller 
Früh- und Neugeborenen,  

2. die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung von Früh- und Neuge-
borenen,  

3. eine nach dem Risikoprofil des Früh- oder Neugeborenen differenzierte Zuwei-
sung und daher optimierte neonatologische Versorgung, sowie 

4. die Verringerung von Säuglingssterblichkeit und frühkindlichen Behinderungen. 

 

§ 3 Stufen der neonatologischen Versorgung 

(1) Das neonatologische Versorgungskonzept dieser Vereinbarung umfasst die folgenden 
vier Stufen: 

1. Perinatalzentrum LEVEL 1 für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit 
höchstem Risiko (entsprechend den Aufnahmekriterien in Anlage 1), 

2. Perinatalzentrum LEVEL 2 für die möglichst flächendeckende intermediäre Versor-
gung von Früh- und Neugeborenen mit hohem Risiko (entsprechend den Aufnahme-
kriterien in Anlage 1),  

3. Perinataler Schwerpunkt (entsprechend den Aufnahmekriterien in Anlage 1) für die 
flächendeckende Versorgung von Neugeborenen, bei denen eine postnatale Thera-
pie absehbar ist, durch eine leistungsfähige Neugeborenenmedizin in Krankenhäu-
sern mit Geburtsklinik mit Kinderklinik im Haus oder mit kooperierender Kinderklinik, 
und  
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4. Geburtsklinik ohne eine mindestens der Nr. 3 entsprechenden kooperierenden Kin-
derklinik, in denen nur noch reife Neugeborene ohne bestehendes Risiko zur Welt 
kommen sollen.  

(2) Die Aufnahme von Schwangeren, die nicht den Aufnahmekriterien nach Absatz 1 ent-
spricht, ist nur im begründeten Einzelfall zulässig. Neugeborenentransporte sollen generell 
nur noch in nicht vorhersehbaren Notfällen erfolgen. Grundsätzlich ist immer der antepartale 
Transport für Kinder mit Risiken, bei denen eine postnatale Therapie zu erwarten ist, anzu-
streben. 

 

§ 4 Anforderungen an die neonatologischen Versorgungsstufen 

1) Die Anforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie die Zuweisungs- 
bzw. Aufnahmekriterien der vier Versorgungsstufen werden in der Anlage 1 und dem Anhang 
zur Anlage 1 zu dieser Vereinbarung vorgegeben. Die Anlage 1 und der Anhang zur Anlage 
1 sind Bestandteil dieser Vereinbarung.  

(2) Neonatologische Einrichtungen mit unterschiedlichem Spezialisierungsgrad und Leis-
tungsangebot werden auf Grund ihrer Merkmale der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
gemäß der Anlage 1 einer Versorgungsstufe zugeordnet.  

 

§ 5 Nachweisverfahren 

(1) Die Voraussetzungen sind erbracht, wenn die Einrichtung alle Anforderungen der jeweili-
gen Stufe an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität gemäß der Anlage 1 und dem An-
hang zur Anlage 1 zu dieser Vereinbarung erfüllt. 

(2) Der Nachweis über die Erfüllung der Voraussetzungen zur neonatologischen Versorgung 
als Perinatalzentrum LEVEL 1, Perinatalzentrum LEVEL 2 oder Perinatalem Schwerpunkt ist 
gegenüber den Krankenkassen vor Ort im Rahmen der jährlichen Pflegesatzverhandlungen 
in Form der Checkliste gemäß Anlage 2 dieser Vereinbarung bis spätestens 30.09. eines 
Jahres zu führen.  

(3). Der medizinische Dienst der Krankenversicherung ist berechtigt, die Richtigkeit der An-
gaben vor Ort zu überprüfen. Sämtliche Unterlagen, die notwendig sind, um die Richtigkeit 
der Angaben in der Checkliste gemäß Anlage 2 beurteilen zu können, sind im Falle einer 
Prüfung dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) vor Ort auf Verlangen 
vorzulegen.  

(4) Erfüllt eine Einrichtung die Anforderungen der ausgewiesenen Versorgungsstufe gemäß 
der Anlage 1 dieser Vereinbarung nicht, so ist sie innerhalb von 12 Monaten verpflichtet, 
diese zu erfüllen und glaubhaft nachzuweisen. Ist die Einrichtung dazu nicht in der Lage, darf 
sie eine neonatologische Versorgung nur noch gemäß der Versorgungsstufe, deren Anforde-
rungen erfüllt werden, anbieten.  
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§ 6 Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt zum 1. Januar 2006  in Kraft. 
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